Forderrichtlinie der Stadt Wien - Energieplanung

Kleinprojekteforderung Demokratie und Beteiligung

1. Anwendungsbereich und Fordergegenstand:

a.

Diese Forderrichtlinie regelt die Gewahrung von Férderungen fur “Kleinprojekte fur
Demokratie und Beteiligung” im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung im
Wirkungsbereich der Stadt Wien - Energieplanung (MA20).

Fordergegenstand im Sinne dieser Forderrichtlinie ist die finanzielle Unterstitzung
fUr die DurchfUhrung von im &ffentlichen Interesse gelegenen Kleinprojekten im
Bereich “Demokratie und Beteiligung” mit einem Bezug zur Stadt Wien in
inhaltlicher, geographischer und institutioneller Sicht. Eine Projektférderung kann
for ein Projekt, die Durchfihrung einer Veranstaltung, das Abhalten einer
Ausstellung, eine Investition oder dhnliches gewahrt werden.

Die Gewédhrung von Forderungen auf Grundlage dieser Férderrichtlinie hat zum Ziel,
die aktive Mitgestaltung am demokratischen Gemeinwesen zu starken. Dies soll
insbesondere durch niederschwellige, inklusive und offentlich zugangliche
Angebote erreicht werden. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der
Beteiligungsmdglichkeiten ~ von  Wiener*innen -  insbesondere  von
unterreprasentierten Gruppen - an politischen Prozessen und der Starkung
innovativer Formen der demokratischen Auseinandersetzung. Die Férdergeberin
behalt sich vor, thematische Schwerpunkte festzulegen und verdffentlicht diese auf
ihrer Internetseite.

Diese Forderrichtlinie gilt ab dem 01.04.2026 bis auf Widerruf.

Ein dem Grunde oder der Hohe nach bestimmter subjektiver Anspruch bzw.
Rechtsanspruch auf Gewdhrung einer Férderung oder ein Kontrahierungszwang der
Stadt Wien wird durch diese Forderrichtlinie nicht begrindet.

Bei einmaliger oder mehrmaliger Gewahrung einer Forderung entsteht kein
Rechtsanspruch auf Wiederholung oder Fortsetzung einer Férderung.

Die Gewadhrung bzw. Fortsetzung einer Forderung ist nur bei Vorhandensein
entsprechender Budgetmittel im jeweiligen Finanzjahr méglich.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Férderungsmissbrauch gemaf3 § 153b
StGB strafbar ist. Die Gewahrung einer Forderung ist ausgeschlossen, wenn die
Forderwerber*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wegen férderbezogener
Straftaten rechtskraftig verurteilt wurde; erfolgt eine solche Verurteilung wahrend
des laufenden Forderverhéltnisses, wird die Férderung widerrufen. Férderbezogene
Strafrechtswidrigkeit ~umfasst insbesondere  Tauschung, Verschleierung
wesentlicher Tatsachen und zweckfremde Verwendung von Mitteln und fUhrt zu
Ausschluss, Rickforderung und weiteren Sanktionen. Bei begriindetem Verdacht
kann die Forderstelle vorldufige MalRnahmen (z. B. Aussetzung von Zahlungen)

gultig fur Férderansuchen fur Kleinprojekte ab 1. April 2026
Seite Tvon 18



ergreifen; die Forderwerber*in hat Ermittlungen oder Verurteilungen unverziglich
zu melden.

2. Fordernehmer*innen:

Ein Forderantrag kann von folgenden Personen gestellt werden:

NatUrliche Personen (Einzelunternehmer*innen) mit Sitz in Wien
Natirliche Personen (Privatpersonen), die das 18. Lebensjahr vollendet
haben

o Gemeinnitzige juristische Personen (Gemeinnitzige Vereine, gemeinnitzige
GmbH)

3. Forderart und Forderhohe:

Forderart:
a. Forderungen nach dieser Forderrichtlinie stellen Einzelférderungen dar

b. Eine Einzelférderung ist eine Foérderung fur ein zeitlich abgegrenztes und
sachlich bestimmtes Vorhaben (z.B. Forderung eines bestimmten Projektes,
Durchfihrung  einer  Veranstaltung, Abhalten einer  Ausstellung).

Forderhdhe:

a. Die maximale Forderhohe betragt EUR 10.000, --pro Fordernehmer*in pro
Kalenderjahr.

4, Allgemeine Fordervoraussetzungen:

a. Das Vorhaben ist férderwirdig (siehe Pkt. 4.1 Férderwirdigkeit).

b. Esliegt kein Ausschlussgrund vor (siehe Pkt. 4.3 Ausschlussgrinde).

c. Die DurchfGhrung des Vorhabens ist unter Bericksichtigung der Férderung
finanziell gesichert.

d. Vollstéandig ausgefilliter und belegter Antrag.

4. Forderwirdigkeit:

Ein Vorhaben ist forderwirdig, wenn ein &ffentliches Interesse sowie ein Bezug zur Stadt
Wien in inhaltlicher, institutioneller und geographischer Sicht vorliegen.

1. Vorliegen eines 6ffentlichen Interesses der Stadt Wien:

Ein offentliches Interesse liegt vor, wenn die Malinahme geeignet ist, z.B. zur
Sicherung oder Steigerung des Gemeinwohls, zur Hebung des Ansehens der Stadt

gultig fur Férderansuchen fur Kleinprojekte ab 1. April 2026
Seite 2von 18



Wien, zum Fortschritt in geistiger, korperlicher, kultureller, sozialer,
wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht etc. beizutragen.

Bezug zur Stadt Wien in inhaltlicher, institutioneller oder geographischer Sicht:

Inhaltlich: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der
Fordergegenstand der Stadt Wien zum Vorteil (z.B. hinsichtlich Reputation,
Werbewert) gereicht bzw. mit der Stadt Wien in untrennbarem Zusammenhang
steht oder im Interesse ihrer Bewohner*innen liegt bzw. diesen zugutekommt (z.B.
durch Sicherung von Arbeitsplatzen).

Institutionell: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der*die
Forderwerber*in ihren bzw. seinen Sitz oder eine Zweigstelle etc. in Wien hat.

Geographisch: Dieses Kriterium ist insbesondere dann erfillt, wenn der
Fordergegenstand Uberwiegend innerhalb des Wiener Stadtgebietes verwirklicht
wird oder ein sonstiger &rtlicher Bezug zur Stadt Wien besteht.

Im Forderantrag sind das Vorliegen eines 6ffentlichen Interesses sowie der Bezug zu Stadt
Wien und weitere Fordervoraussetzungen nachvollziehbar dazulegen und zu begriinden.

4.2, Weitere Fordervoraussetzungen:

a.

Eine Forderung kann nur gewahrt werden, wenn ein finanzieller Bedarf besteht und
der*die Forderwerber*in durch Eigenleistung (sowohl im engeren Sinn als auch
Sach- und Arbeitsleistung durch Dritte) zur geférderten MaRnahme beitragen kann.

Eine Forderung kann nur gewdhrt werden, wenn der Forderzweck nicht bereits auf
andere Weise erreicht wurde bzw. erreicht werden kann.

Der Forderzweck darf nicht mit den zentralen Strategien der Stadt Wien in
Widerspruch stehen.

MalRnahmen fir bestimmte Zielgruppen, die dazu dienen, Gleichstellung zu férdern
und Benachteiligungen zu beseitigen, gelten nicht als Diskriminierung.

Die Férderung kann maximal fUr 12 Monate im jeweiligen Kalenderjahr beantragt
werden. Projekte miUssen im jeweiligen Kalenderjahr abgeschlossen werden.

Vergangene Forderungen der Stadt-Wien MA 20, Kleinprojekteférderung
“Demokratie und Beteiligung”, wurden ordnungsgemal3 abgerechnet bzw.
fristgerecht zur Abrechnung eingereicht.

4.3. Ausschlussqgriinde:

a.

Férderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern Gber sie bzw.
ihr Vermdgen im Zeitpunkt der Antragstellung ein Insolvenzverfahren anhangig ist
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oder ein solches mangels kostendeckenden Vermd&gens rechtskréaftig nicht eroffnet
oder aufgehoben wurde und der Zeitraum, in dem Einsicht in den genannten
Insolvenzfall in der Insolvenzdatei gewahrt wird, noch nicht abgelaufen ist.

Férderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern im Zeitpunkt
der Antragstellung eine Verurteilung wegen der 8§ 125 bis 168d StGB (strafbare
Handlungen gegen fremdes Vermdgen), wie insbesondere Betrug (§ 146 StGB),
schwerer Betrug (8§ 147 StGB), Férderungsmissbrauch (§ 153b StGB), Vorenthalten
von Dienstnehmerbeitrdagen zur Sozialversicherung (§ 153c StGB), betrigerischen
Anmeldens  zur  Sozialversicherung  oder  Bauvarbeiter-Urlaubs-  und
Abfertigungskasse (§ 153d StGB), organisierter Schwarzarbeit (§ 153e StGB),
betrugerischer Krida (§ 156 StGB), Schadigung fremder Glaubiger (§ 157 StGB),
Beginstigung eines Glaubigers (& 158 StGB) oder grob fahrlassiger Beeintrachtigung
von Glaubigerinteressen (159 StGB), Umtriebe wahrend einer Geschéftsaufsicht oder
im Insolvenzverfahren (§ 160 StGB) oder wegen eines Korruptionsdeliktes gemaf}
den 88§ 302 bis 309 StGB vorliegt und die Auskunft im Strafregister darUber nicht
beschrankt ist (§ 6 Tilgungsgesetz 1972).

Férderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern sie an der
Abwicklung der Férderung mal3gebend beteiligt sind bzw. sein kénnen.

Férderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern sie Einsicht in
bzw. die Vorlage von Unterlagen oder die Erteilung von Auskinften, die zur
Beurteilung der Forderwirdigkeit notwendig sind, verweigern oder wissentlich
unzutreffende Auskinfte erteilen.

Férderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, wenn bei bereits
zuvor gewdhrten Forderungen kein ordnungsgemafler Verwendungsnachweis
vorgelegt wurde und diesbezigliche Méangel auch nach Aufforderung nicht
verbessert wurden.

Forderwerber*innen sind von einer Férderung ausgeschlossen, sofern sie zu Unrecht
bezogene Forderungen trotz schriftlicher Aufforderung der Férdergeberin nicht
zurickgezahlt haben.

Férderwerber*innen sind von einer Forderung ausgeschlossen, sofern der
Forderzweck offensichtlich nicht erreicht werden kann.

Auch andere Rechtstrager als natirliche Personen sind von der Forderung ausgeschlossen,
wenn ein vertretungsbefugtes Organ die unter lit. a, b, ¢, d und/oder e angefUhrten
Ausschlussgrinde verwirklicht (z.B. GeschéftsfUhrer*in einer GmbH, Vorstandsmitglied
eines Vereins).

5. Sonstige Fordervoraussetzungen:

a.

Der Fokus wird auf MalBnahmen gelegt, die Demokratie als Alltagspraxis starken und
Menschen einladen, die Stadt aktiv mitzugestalten. Forderwirdige Projekte
schaffen Méglichkeiten und Raume fir respektvollen Austausch und gemeinsames

Handeln, um Verstandnis, Kompetenz und Vertrauen in demokratische Prozesse
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auszubauen. Vorhaben, die in Beteiligungsangeboten einen Schwerpunkt auf die
Erreichung spezifischer — insbesondere wenig reprasentierter — Zielgruppen legen,
gelten als besonders férderwirdig. Die Abteilung behalt sich vor, Schwerpunkte fir
das jeweilige Férderjahr festzulegen und diese auf der Website zu veroffentlichen.

Der*die Férderwerber*in arbeitet unabhangig von staatlichen Strukturen im In- und
Ausland.

Forschungsprojekte werden nicht geférdert.
Bereits begonnene bzw. stattgefundene MalRnahmen werden nicht geférdert.

Die  Fordergeberin  bekennt sich zu  folgenden  Grundprinzipien:
Anerkennung demokratischer  Grundwerte, Achtung der personlichen
Wirde, Gewaltfreiheit (z.B. kein Aufruf zu gewalttatigen und kriegerischen
Handlungen oder zum Sturz des Rechtsstaats), Ablehnung von Diskriminierungen,
insbesondere aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der sozialen Herkunft, der
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der Zugehdrigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermdgens, des
Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung und
Identitat. Handlungen, MalRnahmen und Aktivitdten, die geeignet sind,
insbesondere  Stigmatisierung, Marginalisierung, Rassismus, Antisemitismus,
Homophobie sowie Nationalismus zu beginstigen, widersprechen diesen
Grundprinzipien und somit den Anforderungen an die Férderwirdigkeit.

6. Forderbare bzw. nicht forderbare Kosten:

a.

Forderbar sind nur jene Kosten, die unmittelbar mit dem geférderten Vorhaben in
Zusammenhang stehen.

Die Kosten werden in dem Ausmal? gefordert, das zur Erreichung des Forderzwecks
unbedingt erforderlich ist.

Wenn der*die Forderwerber*in  vorsteuerabzugsberechtigt ist, werden
ausschlieBlich Nettobetrédge als forderbare Kosten anerkannt.

Wenn der*die Forderwerber*in nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, kdénnen
Bruttobetrage als forderbare Kosten anerkannt werden.

Gemeinkosten/Overhead-Kosten (Kosten fur den laufenden Betrieb, Strom, Miete,
KontofUhrung etc.) sind forderbar, wenn sie unbedingt zur Erreichung des
Forderzwecks erforderlich sind. Gemeinkosten, die im Rahmen einer solchen
Kostenpauschale abgegolten werden, werden nicht als Einzelkosten (direkte Kosten)
anerkannt.

Fahrtkosten (Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes Wien) sind férderbar, wenn
offentliche Verkehrsmittel verwendet werden. Fahrtendienste, Fahrten mit dem Taxi
und sonstigen Mietwagenunternehmen und die Verrechnung von Kilometergeld
sind nur in begrindeten Ausnahmefallen forderbar.
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Reisekosten (Fahrtkosten aufRerhalb des Stadtgebietes Wien, Nachtigungskosten,
Diaten und Nebenspesen) sind nur in begrindeten Ausnahmeféllen férderbar.

Der Erwerb von Gutscheinen ist nicht forderbar. Eine Ausnahme ist zuldssig, wenn
der Gutschein eine geringwertige Anerkennung fur freiwilliges Engagement
darstellt, im ortsUblichen Rahmen (max. EUR 15,--) bleibt und nachvollziehbar
dokumentiert sowie dem Projektziel zuordenbar ist.

Personalkosten diurfen nur in angemessener Hohe unter Bericksichtigung der
Férderhche und des Fordergegenstandes gefordert werden. Insbesondere konnen
spezielle  Hochstgrenzen, z.B. nach einschlagigen gesetzlichen oder
kollektivvertraglichen Bestimmungen, vorgesehen werden.

Reprasentationskosten sind nicht forderbar. Reprasentationskosten sind jene
Kosten, die dem*der Férdernehmer*in bei der Erfillung ihrer Selbstdarstellung
gegeniber aulRenstehenden Personen erwachsen. Hierunter fallen insbesondere
Kosten, die dazu dienen, geschaftliche Kontakte aufzunehmen und zu pflegen bzw.
bei Geschaftsfreund*innen eingeflhrt zu werden, um als mdgliche
Ansprechpartner*in in Betracht gezogen zu werden bzw. geeignet sind, das
gesellschaftliche Ansehen zu férdern (insbesondere Bewirtung von
Geschéftsfreund*innen, der Erwerb von Gutscheinen und Trinkgeldern aller Art).

Freiwillige Sozialleistungen sind nicht férderbar.

Aufwendungen fur die private Pensionsvorsorge sind nicht férderbar.
Offentliche Abgaben und Gebihren sind nicht férderbar.

Nicht lukrierte Skonti sind nicht forderbar.

Kalkulatorische Kosten und entgangene Gewinne sind nicht férderbar.
Die Bezahlung von Mahnspesen ist grundsatzlich nicht férderbar.

Die Bezahlung von Strafen (z.B. Strafzetteln) ist nicht forderbar.

7. Ablauf der Fordergewihrung (Férderabwicklung):

7.1. Férderantrag:

HINWEIS: Die Fristen und Termine zur Einreichung eines Férderantrages sind auf der
Internetseite der Férdergeberin abrufbar.

a.

Férderantrage konnen ausschliel’lich elektronisch mittels des auf der Internetseite
der Fordergeberin abrufbaren Online-Formulars eingebracht werden.

Es sind ausschlief3lich die seitens der Férdergeberin zur Verfigung gestellten
Formulare (Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung, Projektbeschreibung,
Personalkostenaufstellung, wirkungsorientierte Kennzahlen) zu verwenden.

Unvollstandige Férderantrage kénnen nicht bearbeitet werden.
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d.

Der Forderantrag ist vor Beginn der Malinahme zu stellen und die Umsetzung hat
erst nach der Forderzusage zu erfolgen. Entsprechende Fristen werden auf der
Internetseite der Fordergeberin veroffentlicht.

7.1.1. Der Forderantrag hat folgende Angaben zu enthalten:

a.

Bezeichnung/Name des*der Férderwerber*in mit einem weiteren Identifikator bzw.
Stammzahl (z.B. bei natirlichen Personen Geburtsdatum; bei nicht natirlichen
Personen je nach Rechtsform: Firmenbuchnummer (FN), Vereinsregisterzahl (ZVR-
Zahl), Ordnungsnummer des Ergdnzungsregisters fUr sonstige Betroffene (ERsB-
Nummer), Global Location Number (GLN) oder Kennziffer des
Unternehmensregisters (KUR) etc.)

Vertretungsbefugte Personen/Organe (bei nicht-naturlichen Personen)
Kontaktdaten (Adresse/Sitz, E-Mail, Telefonnummer)

Bankverbindung (IBAN, Kontoinhaber*in, BIC)

Art der beantragten Forderung (Einzelférderung)

Hohe der beantragten Férderung (in EUR)

Beschreibung des Fordergegenstandes sowie Begrindung der Forderwirdigkeit
(insbesondere Begrindung des 6ffentlichen Interesses der Stadt Wien sowie des
Vorliegens eines Bezuges zur Stadt Wien in inhaltlicher, institutioneller oder
geographischer Hinsicht)

Beschreibung der Ziele, insbesondere mit folgenden Angaben:

i.  Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?
ii. Welches Ziel bzw. welche Ziele soll/en durch das Vorhaben erreicht werden?
iii.  Welche Mallnahmen und Aktivitaten sollen fir die Zielerreichung gesetzt
werden?

Angabe zum zeitlichen Rahmen (Férderzeitraum/DurchfGhrungszeitraum/Zeitplan)

Gleichbehandlungsaspekt: Im Rahmen des Gender Budgeting der Stadt Wien sind
alle Ausgaben - somit auch die Ausgaben in Zusammenhang mit Férderungen -
hinsichtlich der gerechten Aufteilung zwischen den Geschlechtern zu prifen. Dabei
ist relevant, wem die finanziellen Mittel und Leistungen zugutekommen, wie die
Nutzung der Leistungen erfolgt und ob die entsprechende Ressourcenverteilung
dazu beitragt, bestehende Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu vergréf3ern
oder zu verkleinern. Die Férderwerber*innen werden daher insbesondere um
folgende Angaben zum Gleichbehandlungsaspekt ersucht:
Hat die geforderte MaRnahme Auswirkungen auf die Gleichstellung zwischen den
Geschlechtern?

Bekanntgabe einer allfalligen Vorsteuerabzugsberechtigung

Angaben zu anderen erhaltenen oder beantragten Férderungen:
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welche Férderungen aus offentlichen Mitteln einschlieBlich EU-Mitteln fir
dieselbe MalRnahme gewahrt wurden

um welche diesbeziglichen Férderungen er*sie bei anderen Fordergeber*innen
angesucht hat, Uber die Gewahrung aber noch nicht entschieden wurde, oder
noch ansuchen will.

7.1.2. Der Forderantrag hat folgende Nachweise/Unterlagen zu enthalten:

a.

Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung. Dafir ist ausschlielflich das auf der
Internetseite der Fordergeberin abrufbare Formular zu verwenden. Samtliche
Kosten und Einnahmen, die mit der Einzelférderung in Zusammenhang stehen, sind
hier einzutragen.

Hinweis: Die tatsachlichen Einnahmen und Ausgaben missen spater bei der
Abrechnung den geplanten Einnahmen und Ausgaben laut Forderantrag
gegenibergestellt werden. Es wird daher dringend empfohlen, die Excel-Tabelle fir
die Einnahmen- Ausgaben-Aufstellung abzuspeichern, um diese spater fir die
Abrechnung zu verwenden.

Wenn der Forderantrag nicht mittels ID Austria unterzeichnet werden kann:
Unterschriebene  Einverstandniserklarung und  Kopie eines amtlichen
Lichtbildausweises. Bei nicht-natirlichen Personen ist das bzw. die
Einverstandniserklarung von den vertretungsbefugten Organen der jeweiligen
Institution zu unterschreiben und eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises
anzuschlieRBen.

Der*die Forderwerber*in muss auf Verlangen weitere Unterlagen vorlegen, wenn
dies aus Sicht der Férdergeberin zur Uberpriifung der Férderwirdigkeit erforderlich
erscheint.

Zusatzlich bei naturlichen Personen (Privatpersonen, die keine Einzelunternehmen sind und

Einzelunternehmen):

d.

e.

f.

g.

Aktuelle Meldebestatigung (mit Hauptwohnsitz in Wien nur bei Privatpersonen)
Strafregisterauszug (nur bei Privatpersonen)
Lebenslauf

bei EPUs sind unbedingt die Stammzahl (KUR oder GLN) sowie die Adresse des
Unternehmensstandortes anzugeben.

Zusatzlich bei nicht-natirlichen Personen (z.B. Vereine, GmbHs):

h.

aktuelle Vereinsstatuten, aktueller Gesellschaftsvertrag, Grindungserklarung oder
Satzung, aus der die GemeinnUtzigkeit hervorgeht

Nicht bilanzierend: aktuellster Jahresabschluss in Form einer Einnahmen-
Ausgabenrechnung und Vermdgensubersicht.

Bilanzierend: aktuellster genehmigter Jahresabschluss
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7..3. Der*die Férderwerber*in bzw. das vertretungsbefugte Organ hat gleichzeitig mit
der Erbringung des Férderantrages rechtsverbindlich zu erkldren, dass

a.

b.

dass kein Ausschlussgrund vorliegt,

die Haftung gemal § 9 Abs. 1 des Wiener Antidiskriminierungsgesetzes, LGBI. for
Wien, Nr. 35/2004 idgF, zu Ubernehmen,

er*sie die Forderrichtlinie zur Kenntnis zu nehmen und als Bestandteil des
Fordervertrages zu akzeptieren,

den Verhaltenskodex samt Compliance-Regelungen fir Forderwerber*innen und
Fordernehmer*innen der Stadt Wien zur Kenntnis zu nehmen,

dass séamtliche im Férderantrag gemachten Angaben richtig und vollstandig sind.

7..4. Der*die Férderwerber*in bzw. das vertretungsbefugte Organ hat gleichzeitig mit
der Einbringung des Férderantrags offenzulegen, ob er*sie

a.

Mitglied eines genehmigenden Organs der Wiener Stadtverfassung (z.B. Mitglied
des zustandigen Gemeinderatsausschusses, des Gemeinderates) ist, oder

Mitglied eines sonstigen allgemeinen Vertretungskérpers (Nationalrat, Bundesrat,
Landtag, Gemeinderat, Bezirksvertretung) ist und

ein sonstiges politisches Amt innehat (z.B. Birgermeister*in, Mitglied der
Bundesregierung oder einer Landesregierung, Stadtratin bzw. Stadtrat
Bezirksvorsteher*in).

7.2. Prifung des Forderantrags:

a.

Die Fordergeberin Uberprift die Angaben, Unterlagen und Nachweise auf
Vollstandigkeit, Forderwirdigkeit und Plausibilitat.

Sollten mehrere Foérderdienststellen der Stadt Wien fur dasselbe Vorhaben eine
Forderung in Betracht ziehen, erfolgt eine Abstimmung zwischen den
Forderdienststellen.

Zum Zweck der Uberprifung des Vorliegens einer unerwiinschten
Mehrfachférderung werden Abfragen aus der Transparenzdatenbank
vorgenommen. Bei Verdacht des Vorliegens einer unerwinschten
Mehrfachférderung hat die Fordergeberin andere in Betracht kommende
Férdergeber*innen zu verstandigen.

Die inhaltliche Bewertung erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Expert*innen der
Zivilgesellschaft und Vertreter*innen aus Fachabteilungen der Stadt Wien, die
anhand der auf der Internetseite der Fordergeberin verdffentlichten
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000171
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000171
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000171
https://www.wien.gv.at/spezial/verhaltenskodex-foerderungen/

Auswahlkriterien zum Themenfeld ,Demokratie und Beteiligung” eine Reihung
vornimmt.

7.3. Fordervertraq

a.

Fior Hohe und Umfang der Forderung sind insbesondere die vorhandenen
Budgetmittel mal3gebend.

Der Fordervertrag kommt mit der schriftlichen Zusage durch die Fordergeberin
zustande.

Die Forderrichtlinie bildet einen integrierenden Bestandteil des Férdervertrages.

Sollte die Hohe der gewahrten Férdersumme von der eingereichten Férdersumme
abweichen, missen Forderwerbende im Falle der UndurchfUhrbarkeit des
Vorhabens das Buro fir Mitwirkung - angesiedelt in der MA 20 Energieplanung —
davon in Kenntnis setzen und gegebenenfalls die Férderung rickiberweisen.

8. Forderbedingungen:

a.

Der*die Fordernehmer*in hat die Férdermittel unter Beachtung der Grundsatze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmaligkeit einzusetzen.

Rabatte, Skonti und dergleichen sind bestmdglich in Anspruch zu nehmen.

Der*die Fordernehmer*in muss das geférderte Vorhaben gemafd dem vereinbarten
Zeitplan, ansonsten unverziglich nach Gewahrung der Férderung zigig
durchfUhren und innerhalb der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer
angemessenen Frist abschliel3en.

Bei Insichgeschdften muss der Nachweis der Zustimmung eines anderen
vertretungsbefugten Organs sowie ein Drittvergleich, der die Angemessenheit der
Leistungsentgelte nachweist, vorgelegt werden. Insichgeschifte sowie die
diesbeziglichen Zustimmungsakte sind genauestens zu dokumentieren. Bei
Vereinen ist im Prifungsbericht der Rechnungspriifer*innen auf Insichgeschafte
besonders einzugehen (& 21 Abs. 3iVm § 6 Abs. 4 VerG).

Der*die Férdernehmer*in hat der Fordergeberin folgende Umstande unverziglich
schriftlich bekannt zu geben:

Anderungen des geforderten Vorhabens
Verzdgerungen bei der Durchfihrung des geférderten Vorhabens
die Unmdglichkeit, das geférderte Vorhaben durchzufihren

Anderungen der Rechtsform, der verantwortlichen Personen, der Adresse und
der Bankverbindung
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Vi.

Vii.

viii.

Anderungen der unternehmerischen Titigkeit, die insbesondere Auswirkungen
auf den Vorsteuerabzug haben (Anderung der umsatzsteuerlichen
Verhaltnisse)

allféllige ExekutionsfGhrungen

rechtskraftige = Verurteilung des*der  Fordernehmer*in  oder eines
vertretungsbefugten Organs wegen Foérderungsmissbrauchs gemafd § 153b
StGB oder sonstiger forderbezogener  Straftaten (z.B. Betrug,
Urkundenfalschung, Bestechung).

rechtskraftige = Verurteilung des*der  Fordernehmer*in  oder eines
vertretungsbefugten Organs wegen eines Korruptionsdeliktes gemaf’ §§ 302
bis 309 StGB

Bei diesen Umstanden kann die Férdergeberin neue Bedingungen und Auflagen
vorschreiben. Bei schwerwiegenden Umstanden kann die Fordergeberin die
Férderung widerrufen und die Rickzahlung der Fordermittel verlangen. Nachteilige
Auswirkungen gehen zu Lasten des*der Férdernehmer*in. Dies gilt auch, wenn die
oben angefihrten Umstande nicht schriftlich bekannt gegeben werden.

Die Durchfihrung des geférderten Vorhabens und die widmungsgemalie
Verwendung der Fordermittel sind entsprechend den Vorgaben in der
Forderrichtlinie bzw. im Fordervertrag vollstédndig, fristgerecht und schriftlich
nachzuweisen.

Die*der Fordernehmer*in ist verpflichtet, alle Unterlagen (Aufzeichnungen,
Buchungsjournale, Belege etc.), die zur Uberprifung der widmungsgemaRen
Verwendung der Férdermittel notwendig sind, fUr einen Zeitraum von mindestens 7
Jahren ab dem Ende jenes Kalenderjahres, in welchem die letzte Auszahlung der
Forderung erfolgt ist, aufzubewahren. Auf Verlangen der F&rdergeberin, des
Stadtrechnungshofs Wien, des Rechnungshofs, der Organe der EU oder sonstigen
von der Stadt Wien beauftragten Stellen, ist Einsicht in diese Unterlagen zu
gewdhren, die Besichtigung vor Ort zu gestatten und sind erforderliche Auskinfte
zu erteilen. Zur Aufbewahrung kénnen grundsétzlich auch geeignete Bild- und
Datentrager verwendet werden, wenn die vollstandige, geordnete, inhaltsgleiche,
urschriftgetreue und  Uberprifbare Wiedergabe bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewahrleistet ist. In diesem Fall ist die Fordernehmerin
bzw. der Foérdernehmer verpflichtet, auf ihre bzw. seine Kosten alle notwendigen
Mittel zur Verfigung zu stellen, um Buchungsjournale, Belege und sonstige
Unterlagen dauerhaft lesbar zu machen oder diese auf Datentragern zur Verfigung
zu stellen

Die*der Férdernehmer*in ist verpflichtet, der Férdergeberin bis zur Endabrechnung
bzw. Schlusszahlung mitzuteilen, welche sonstigen Férderungen fir dasselbe
Vorhaben, wenn auch mit unterschiedlicher Zweckwidmung, aus offentlichen
Mitteln einschlieBlich EU-Mitteln ihr bzw. ihm seit Einbringung des Forderantrags
gewadhrt wurden bzw. um welche diesbeziglichen anderen Férderungen sie*er
seitdem angesucht hat.
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Der*die Fordernehmer*in muss das Verbot der Diskriminierung gemalR & 2 und
Benachteiligung gemaR § 4 Abs. 3 des Férderantrags beachten und im Zeitpunkt
des Forderantrags die Haftungsibernahme gemialR § 9 Abs. 1 des Wiener
Antidiskriminierungsgesetzes, LGBI. fir Wien Nr. 35/2004 idgF, erklaren.

Gewahrte Fordermittel dirfen nicht abgetreten, angewiesen (§ 1400 ABGB) oder
verpfandet werden.

Der*die Fordernehmer*in ist verpflichtet, im Falle eines Widerrufes und einer
Rickforderung den gesamten Forderbetrag bzw. einen Teilbetrag innerhalb einer
seitens der Fordergeberin festgelegten Frist auf das Konto der Fordergeberin
zurickzahlen.

Fur alle aus Grinden der Nichtzuerkennung, des Widerrufes oder der Verpflichtung
zur Rickzahlung einer Foérderung entstehenden Nachteile wird die Stadt Wien
seitens des*der Férdernehmer*in schad- und klaglos gehalten.

. FUr die von dem*der Fordernehmer*in verursachten Schaden, welcher Art auch

immer, haftet er*sie gegeniber dem*der Geschadigten. Auch diesbeziglich ist die
Stadt Wien gegeniber Ansprichen Dritter schad- und klaglos zu halten.

Samtliche Vereinbarungen sowie das Abgehen von (einzelnen) Férderbedingungen
bedirfen der Schriftlichkeit.

Es gilt dsterreichisches Recht. Fir Rechtsstreitigkeiten aus dem Férderverhaltnis sind
ausschlielRlich die sachlich zustandigen Gerichte am Sitz der Férdergeberin
zustandig.

Bei einer Forderung ab einer Férderhohe von EUR 1.000 ist bei der Erteilung von
Auftragen das Bestangebot zu wahlen, wobei ab einem Auftragswert von EUR 1.000
mindestens drei Angebote bzw. Preisauskinfte eingeholt werden muissen.
Wesentlich ist, dass die drei Angebote fiur die konkrete, vergleichbare Leistung
gelegt werden und nachvollziehbar sind. Um eine Vergleichbarkeit fur Dritte
sicherzustellen, missen die Angebote auf Basis einer einheitlichen
Leistungsbeschreibung durch den*die Auftraggeber*in eingeholt werden. Sollte
aufgrund der Eigenart des Auftrages bzw. der Leistung die Einholung von
Preisvergleichen in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden sein, weil die
Angebotseinholung entweder gar nicht mdglich (weil z.B. die Anzahl der
anbietenden Unternehmen beschrankt ist) oder nicht zweckmaRig erscheint (weil
z.B. die Preise auch mittels Internet-Recherche ermittelt werden kénnen), missen
dafir sachliche und nachvollziehbare Grinde vorliegen, die seitens des*der
Fordernehmer*in  mitsamt Angaben zu der unternommenen Recherche
entsprechend zu dokumentieren sind (im Falle von Internet-Recherchen sind
beispielsweise entsprechende Screenshots mit Datumsangabe zu dokumentieren).
Fior  Fordernehmer*innen, die  Auftraggeber*innen im  Sinne des
Bundesvergabegesetzes sind, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes
uneingeschrankt.
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Der*die Férdernehmer*in verpflichtet sich zur Verwendung des offiziellen Logos der
Stadt Wien bzw. auf die Férderung durch die Stadt Wien hinzuweisen (z.B. bei
Veranstaltungen, 6ffentlichen Darstellungen, Publikationen, Einladungen, Plakaten,
Internet-Auftritt). Das Logo der Stadt Wien darf ausschlieBlich im Zusammenhang
mit der Kennzeichnung des jeweils spezifisch geforderten Vorhabens verwendet
werden, die Nutzungsdauer ist zeitlich begrenzt auf den Umsetzungszeitraum. Eine
darUberhinausgehende Nutzung des Logos ist jedenfalls untersagt.

Der*die Forderwerber*in ist verpflichtet, alle ,De-minimis“-Férderungen, die im
relevanten Zeitraum bezogen werden, im Rahmen einer eigenen Erklarung bekannt
zu geben. Wahrend der gesamten Projektdauver muss sofort bekanntgegeben
werden, wenn neue ,De-minimis"-Forderungen beantragt werden.

9. Auszahlung:

a.

Der gewahrte Forderbetrag wird erst nach dem rechtsgiltigen Zustandekommen
des Fordervertrages ausbezahlt.

Die Forderung wird nur unbar an die im Forderantrag bekannt gegebene
Bankverbindung ausbezahlt. Anderungen der Bankverbindung sind der
Férdergeberin unverziiglich und schriftlich mitzuteilen, andernfalls die Uberweisung
an das im Férderantrag angefihrte Konto fir die Stadt Wien schuldbefreiende
Wirkung nach sich zieht.

Solange Abrechnungen bisheriger Férderungen nicht ordnungsgemall vorgelegt
wurden, wird keine neuerliche Forderung ausbezahlt. Im Férderantrag missen
bereits in Anspruch genommene Forderungen (ausschliefflich Stadt Wien -
Energieplanung) mit der Hohe angegeben werden.

Die Fordergeberin kann die Auszahlung einer Férderung aufschieben und/oder
einstellen, wenn die ordnungsgemalie Durchfihrung des geférderten Vorhabens
nicht gewahrleistet erscheint. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Férderzweck
offensichtlich nicht mehr erreicht werden kann.

10. Abrechnung und Kontrolle der widmungsgemaf3en Verwendung:

10.1. Verwendungsnachweis:

a.

FUr den Nachweis Uber die widmungsgemal3e Verwendung der Férderung sind
folgende Abrechnungsunterlagen (Verwendungsnachweise) an die Férdergeberin
ausschlieBlich im elektronischen Wege unter Angabe der Geschaftszahlt an die E-
Mail-Adresse post@ma20.wien.gv.at zu Ubermitteln.

1. Sachbericht:

i. Es missen insbesondere die Verwendung der gewahrten Férderung, der
nachweisliche Bericht Uber die Durchfihrung bzw. Umsetzung des
geférderten Vorhabens sowie die Erreichung des angestrebten
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Forderzwecks inklusive etwaiger Auswirkungen auf die Gleichstellung
zwischen den Geschlechtern nachvollziehbar hervorgehen. Fir den
Sachbericht und die wirkungsorientierten Kennzahlen sind ausschlief3lich
die auf der Internetseite der Fordergeberin zur Verfigung gestellten
Formulare zu verwenden (Siehe Kapitel 7.).

ii. Weiters sind samtliche Publikationen (z.B. Plakate, Programme, Folder...),
die mit dem gefdrderten Projekt in Zusammenhang stehen, elektronisch
zu Ubermitteln. Medienberichte, soweit sie von dem*der
Férdernehmer*in gesammelt werden, und Presseaussendungen, die mit
dem geforderten Projekt im Zusammenhang stehen, sind ebenso in
Kopie und elektronisch zu Gbermitteln.

2. ZahlenmaRiger Nachweis

i. Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung: Der zahlenmaRige Nachweis hat
samtliche mit der geférderten MalRnahme in Zusammenhang stehenden
Einnahmen und Ausgaben zu umfassen. Es ist das auf der Internetseite
der Férdergeberin abrufbare Formular (Finanzplan Antragstellung) fur die
Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung (Kalkulation) des Férderantrags auch
fUr die Abrechnung zu verwenden.

ii. Bei Einzelférderungen ist eine detaillierte Beleg-Aufstellung vorzulegen.
Es sind Belege fir Ausgaben, die zur Erreichung des Forderzwecks
innerhalb des Forderzeitraumes angefallen sind und férderbare Kosten
darstellen, aufzunehmen. Zusédtzlich ist eine Aufstellung der
Personalkosten vorzulegen. Dafir ist das Formular auf der Website der
Fordergeberin zu verwenden.

Hinweis: Die tatsdchlichen Einnahmen und Ausgaben missen den
geplanten  Einnahmen  und  Ausgaben laut  Férderantrag
gegenibergestellt werden.

Hinweis: Die Fordergeberin behilt sich vor, stichprobenartige Belegkontrollen
durchzufGhren. Diese kdnnen entweder nach vorheriger Terminvereinbarung durch eine
Kontrolle vor Ort (Qualitatsgespréach) oder durch Prifung von ausgewahlten und
angeforderten Belegen erfolgen.

b. Der*die Fordernehmer*in ist verpflichtet, andere erhaltene oder beantragte
Forderungen anzugeben:

iii. welche Forderungen aus 6ffentlichen Mitteln einschlieRlich EU-Mitteln ihr
bzw. ihm seit Einbringung des Forderantrags fir dieselbe MalRnahme,
wenn auch mit unterschiedlicher Zweckwidmung, gewéahrt wurden,

iv. um welche diesbeziglichen Férderungen sie bzw. er bei einer anderen
Fordergeberin bzw. bei einem anderen Férdergeber angesucht hat oder
noch ansuchen will.
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v. Wenn der*die Férdernehmer*in fir denselben Fordergegenstand auch
eigene finanzielle Mittel eingesetzt hat oder von einem anderen
Rechtstrager finanzielle Mittel erhalten hat, sind auch diese anzufGhren

c. Der*die Férdernehmer*in muss auf Verlangen weitere Nachweise vorlegen, wenn
dies aus Sicht der Fordergeberin zur Kontrolle der widmungsgemaf3en Verwendung
erforderlich ist.

d. Wenn der*die Férdernehmer*in die Frist fUr die Abrechnung bzw. sonst vereinbarte
Fristen nicht einhalten kann, muss schriftlich ein Grund dafir angegeben und eine
Fristverlangerung beantragt werden. Eine Fristerstreckung durch die Férdergeberin
ist in begrindeten Fallen zulassig.

e. Bei einer nicht fristgerechten Vorlage von Verwendungsnachweisen kann die
Fordergeberin die Férderung ganz oder teilweise widerrufen.

f.  Wenn die widmungsgemale Verwendung der Férderung von der Férdergeberin fur
richtig befunden wurde, erhalt der*die Fordernehmer*in eine entsprechende
Mitteilung.

g. Wenn die widmungsgemaRe Verwendung der Fdrderung nicht nachgewiesen
werden kann, muss der*die Fordernehmer*in die Fordermittel an die Férdergeberin
zurickzahlen.

h. Nicht widmungsgemall verbrauchte Fdrdermittel sind nach Abschluss der
Malnahme bzw. des Vorhabens ohne vorherige Aufforderung unter Angabe der
Geschaftszahl innerhalb von 4 Wochen an die Férdergeberin auf das Konto der Stadt
Wien bei der UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT341200051428032443, BIC:
BKAUATWW, lautend auf MA 6 — BA 1 fir MA 20, zurickzuzahlen. Im Falle des
Verzuges sind dariber hinaus Verzugszinsen in der Héhe von 4 % zu bezahlen.

i.  Im Falle von Unklarheiten kann die Fordergeberin jederzeit die DurchfUhrung eines
Gespréaches verlangen. Leistet der*die Férdernehmer*in einer solchen Einladung
keine Folge, gilt der Nachweis der widmungsgemafen Verwendung der Férdermittel
als nicht erbracht.

10.2. Abrechnungsfristen:

Sofern im  Fordervertrag nicht Abweichendes vereinbart wird, ist der
Verwendungsnachweis 3 Monate nach Abschluss des Projektes ausschliellich in
elektronischer Form mit der Angabe der Geschéaftszahl an die E-Mail-Adresse
post@ma20.wien.gv.at zu Ubermitteln.

11. Widerruf und Rickforderung:

Bei Vorliegen folgender Widerrufsgrinde kann die Férdergeberin die Férderung ganz oder
teilweise widerrufen und rickfordern:
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Die Fordergeberin wurde Uber wesentliche Umstande unrichtig oder
unvollstandig informiert.

Der*die Férdernehmer*in kommt ihren bzw. seinen Verpflichtungen sowie
der Auskunfts- und Nachweispflicht nicht nach.

Der*die Fordernehmer*in be- oder verhindert Kontrollmalnahmen wie
Kontrollen der Foérdergeberin oder sonstigen von der Fordergeberin
beauftragten Stellen, Kontrollen durch den Stadtrechnungshof, den
Rechnungshof und/oder Organe der Europaischen Union.

Fordermittel wurden ganz oder teilweise zweckwidrig verwendet.

Ereignisse, welche die Erreichung des Forderzweckes unmdoglich machen,
wurden seitens der Fordernehmerin*des Férdernehmers nicht unverziglich
gemeldet. Die Meldung muss jedenfalls erfolgen, bevor eine Kontrolle
stattfindet oder angekindigt wird.

Der*die Férdernehmer*in hat Berichte nicht Ubermittelt, Nachweise nicht
erbracht oder erforderliche Auskinfte nicht erteilt.

Das geférderte Vorhaben kann nicht oder nicht rechtzeitig durchgefihrt
werden, oder wurde nicht durchgefihrt.

Fordervoraussetzungen, Forderbedingungen oder Auflagen, insbesondere
solche, die die Erreichung des Forderziels/Forderzwecks sichern sollen,
wurden nicht eingehalten oder liegen nicht (mehr) vor.

Der*die Fordernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wurde
wahrend des aufrechten Forderverhéltnisses wegen Férderungsmissbrauchs
gemald § 153b StGB oder sonstiger férderbezogener Straftaten (z. B. Betrug,
Urkundenfalschung, Bestechung) verurteilt.

Der*die Fordernehmer*in oder ein vertretungsbefugtes Organ wurde
wahrend des aufrechten Forderverhaltnisses rechtskraftig wegen eines
Korruptionsdeliktes gemal 88 302 bis 309 StGB verurteilt.

Im Falle eines ganzlichen oder teilweisen Widerrufes der Férderung durch die Fordergeberin
besteht kein Anspruch (mehr) auf noch nicht ausbezahlte Férdermittel.

12. Datenschutzrechtliche Hinweise:

a. Eswird darauf hingewiesen, dass folgende Verarbeitungen entsprechend den
Informationen gemaR Art13/Art14 DSGVO vorgenommen werden:

Verarbeitung der im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung
des Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten gemal3 Art 6 Abs.1 lit.
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung,

DSGVO), ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S 1, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr.
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L74 vom 04.03.2021 S. 35, sowie § 17 Wiener Fordertransparenzgesetz (Wr.
FTG), LGBI. Fur Wien Nr. 35/2021idgF, soweit dies fur den Abschluss und die
Abwicklung des Fordervertrages und fur Kontrollzwecke erforderlich ist;

ii. Verarbeitung der fir die Beurteilung des Vorliegens der
Fordervoraussetzungen und zur Prifung des Verwendungsnachweises
erforderlichen personenbezogenen Daten Uber die von dem*der
Forderwerber*in selbst erteilten Auskinfte hinaus auch durch Rickfragen bei
den in Betracht kommenden anderen Foérderdienststellen oder bei einem
anderen Rechtstrager, der einschlagige Forderungen gewahrt oder
abwickelt, zu erheben und an diese zu Ubermitteln, wobei diese wiederum
berechtigt sind, die fir die Anfrage erforderlichen personenbezogenen
Daten zu verarbeiten und Auskunft zu erteilen (8§ 3 Wiener
Fordertransparenzgesetz, LGBI. fUr Wien Nr. 35/2021idgF);

iii. Vornahme von Transparenzportalabfragen zur Vermeidung von
Doppelférderungen sowie Ubermittlung der Férderung und damit im
Zusammenhang stehende personenbezogene Daten (vgl. § 25 TDBG 2012)
an den Bundesminister fur Finanzen zum Zwecke der Verarbeitung in der
Transparenzdatenbank (§ 15 und 16 Wr. FTG bzw. §8§ 25 und 32 TDBG 2012);

iv. Veroffentlichung der ausbezahlten Férderung und damit im Zusammenhang
stehende personenbezogene Daten (Name/Bezeichnung, Postleitzahl,
Fordergegenstand sowie ausbezahlter Férderbetrag) in einem Férderbericht
zu veroffentlichen (8§ 5 Wr. FTG).

Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten des
Forderwerbers/Férdernehmers bzw. der Férderwerberin/der Férdernehmerin an
die nach der Wiener Stadtverfassung zustandigen beratenden und/oder
beschlussfassenden Organe sowie im Anlassfall an Organe und Beauftragte des
Rechnungshofes, des Stadtrechnungshofes und der Europaischen Union
Ubermittelt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der*die Férdernehmer*in dafir verantwortlich ist,
die Offenlegung von Daten anderer beteiligter natirlicher Personen gegeniber der
Fordergeberin in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO
vorzunehmen und die betroffenen Personen Uber die Datenverarbeitung zu
informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fordervertrag bzw. die Forderzusage gemaf}
den Verpflichtungen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) zur Erfillung der
proaktiven Informationspflicht gemal § 4 IFG auf www.data.gv.at verdffentlicht
werden kann — dies gilt jedenfalls fUr Férderbetrage ab EUR 100.000 bzw. auch
darunter, sofern ein allgemeines Interesse angenommen werden kann. Die
Veréffentlichung erfolgt nur insofern, als dieser keine Geheimhaltungsgrinde (§ 6
IFG) entgegenstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium fir Finanzen die in § 40k
Abs. 3 Transparenzdatenbankgesetz 2012 (TDBG 2012) genannten Daten der
Forderung (insb. Name/Bezeichnung der Férdernehmerin bzw. des Férdernehmers),

ausbezahlter Férderbetrag, PLZ, Rechtsform) ab einer Férderhdhe von EUR 1.500

gultig fur Férderansuchen fur Kleinprojekte ab 1. April 2026
Seite 17 von 18



gemal den Bestimmungen des § 40k TDBG 2012 auf www.transparenzportal.gv.at
fur die Daver von 5 Jahren veréffentlicht (ausgenommen davon sind Férderungen
an Privatpersonen).

gultig fur Férderansuchen fur Kleinprojekte ab 1. April 2026
Seite 18 von 18



	Förderrichtlinie der Stadt Wien – Energieplanung 
	1.  Anwendungsbereich und Fördergegenstand   
	2. Fördernehmer*innen 
	3. Förderart und Förderhöhe  
	4. Allgemeine Fördervoraussetzungen  
	4.1. Förderwürdigkeit  
	4.2. Weitere Fördervoraussetzungen  
	4.3. Ausschlussgründe  

	5. Sonstige Fördervoraussetzungen   
	6. Förderbare bzw. nicht förderbare Kosten  
	7. Ablauf der Fördergewährung (Förderabwicklung)   
	7.1. Förderantrag    
	7.2. Prüfung des Förderantrags   
	7.3. Fördervertrag   

	8. Förderbedingungen  
	9. Auszahlung   
	10. Abrechnung und Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung   
	10.1. Verwendungsnachweis  
	10.2. Abrechnungsfristen   

	11. Widerruf und Rückforderung   
	12. Datenschutzrechtliche Hinweise  




